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wenn die Politik Anlauf nimmt, um die Bürokratie 
im Land abzubauen, muss das für Bürger und 
Unternehmen nicht immer mit positiven Aus-
wirkungen verbunden sein. Mit dem aktuellen 
Entwurf eines Bürokratieentlastungsgesetzes der 
Bundesregierung stehen aber durchaus einige 
Verbesserungen in Aussicht. 

Insbesondere das erst im Jahr 2014 eingeführte 
Verfahren des automatisierten Kirchensteuer-
einzugs, das wegen seines komplizierten Ablaufs 
häufig kritisiert wurde, soll nun durch Erleichte-
rungen bei den jährlichen Informationspflichten 
vereinfacht werden. Fraglich ist jedoch, ob die be-
absichtigen Erleichterungen hinsichtlich der jähr-
lichen Informationspflichten schon im Jahr 2015 
angewendet werden können. Den Gesetzesent-
wurf, der zudem noch einige weitere Neuerungen 
enthält, stellen wir Ihnen im ersten Beitrag dieser 
Ausgabe ausführlich vor.

Aus gegebenem Anlass - es sind wieder mehre-
re aktuelle Rechtsprechungen zu den Themen 
doppelte Haushaltsführung sowie Umsatzsteuer 
ergangen - haben wir für Sie zudem die interes-
santesten Urteile dazu zusammengefasst. Alles in 
allem wieder ein bunter Strauß an Inhalten, des-
sen Lektüre sich für Sie lohnen möge.

Herzlichst, Ihre



Die Bundesregierung hat im März den Entwurf 
eines Bürokratieentlastungsgesetzes vorge-
stellt. Eine wichtige Änderung betrifft die Er-
höhung der Grenzwerte für die Buchführungs- 
und Aufzeichnungspflichten. Es ist geplant, die 
bisherigen Schwellenwerte zu den Umsätzen 
von 500.000 Euro auf 600.000 Euro bzw. zum 
Gewinn von 50.000 Euro auf 60.000  Euro zu 
erhöhen. Damit werden in der Praxis einige 
bisher buchführungspflichtige Betriebe ihren 
Gewinn künftig durch die einfachere Einnah-
me-Überschuss-Rechnung ermitteln können. 
Eine Verpflichtung, einen Jahresabschluss zu 
erstellen, entfällt insoweit (§ 241a Satz 1, § 242 
Abs. 4 HGB-E). Ebenso wie zum HGB sollen 
auch die höheren Schwellenwerte der AO erst-
mals für Wirtschaftsjahre gelten, die nach dem 
31. Dezember 2015 beginnen. Zudem wird si-
chergestellt, dass die Finanzämter keine Mittei-
lung zur Buchführungspflicht versenden, wenn 
die Umsätze in den Jahren bis 2015 zwar den 
bisherigen Schwellenwert, nicht aber den neu-
en Schwellenwert übersteigen (§ 19 Abs. 3, 4, 8 
und 9 EG-AO).

Für ausschüttende Gesellschaften und Genos-
senschaften enthält der Gesetzesentwurf eine 
Erleichterung im Hinblick auf die jährliche In-
formationsverpflichtung gegenüber den Aus-
schüttungsempfängern, die schriftlich erfolgen 
muss. Derzeit besteht die Verpflichtung, alle 
Ausschüttungsempfänger rechtzeitig vor einer 
Regelabfrage über die bevorstehende Abfrage 

der Kirchensteuerabzugsmerkmale beim Bun-
deszentralamt für Steuern und das diesbezüg-
liche Widerspruchsrecht zu informieren, damit 
diese ggf. einen Sperrvermerk erteilen können. 
Damit soll die jährliche Informationspflicht 
durch Kirchensteuerabzugsverpflichtete durch 
eine einmalige individuelle und schriftlich vor-
zunehmende Information während des Beste-
hens der Geschäftsbeziehung ersetzt werden. 
Somit müssen z. B. Kreditinstitute, Versiche-
rungen, Kapitalgesellschaften, Genossenschaf-
ten etc. ihre Kunden bzw. Anteilseigner nur 
noch zu Beginn informieren und dieses Proze-
dere nicht jährlich wiederholen (§ 51a Abs. 2 Nr. 
3 Satz 9 EStG-E).

Weitere Neuerungen betreffen Anpassungen 
von Grenzbeträgen und Schwellenwerten so-
wie die Reduzierung von statistischen Melde-
pflichten.

Das Gesetzgebungsverfahren soll bis zur Som-
merpause abgeschlossen sein. Das Bürokra-
tieentlastungsgesetz soll am 1. Januar 2016 in 
Kraft treten. Die Änderung der Informations-
pflicht für ausschüttende Körperschaften an 
ihre Gesellschafter bzw. Mitglieder soll bereits 
am Tag nach der Verkündung gelten.

Noch nicht geklärt ist derzeit, ob ausschüttende 
Körperschaften ihrer demnächst wieder anste-
henden Informationsverpflichtung noch nach-
kommen müssen.

Aktuelle GesetzesänderunGen
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Das Gesetzgebungs-

verfahren soll bis zur 

Sommerpause abge-

schlossen sein.

entWurF eInes BÜrOkrAtIeentlAstunGsGesetzes

pFlIcht zur ABGABe VOn  
eInkOMMensteuererklärunGen 

 ■ BFH-Beschluss vom 15 . Oktober 2014,  
X B 38/14

Steuerzahler hatten im Jahr 2001 mittels Ein-
kommensteuerbescheid die Nachricht erhal-
ten: „Die Pflicht zur Abgabe einer Einkommen- 
steuererklärung entfällt ab dem Veranlagungs-

jahr 2001, soweit sich Ihre Einkommensver-
hältnisse nicht gravierend ändern.“ Die Rentner 
lehnten die Aufforderung, für 2010 eine Ein-
kommensteuererklärung abzugeben, ab, sodass 
das Finanzamt schätzte.
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Kein Vertrauensschutz 

auf frühere Befreiung 

von der Pflicht zur 

Abgabe von Einkom-

menssteuererklärungen 

seit des Alterseinkünf-

tegesetzes.
ÜBerMIttlunG eIner steuererklärunG per FAX

 ■ BFH-Urteil vom 8 . Oktober 2014,  I R 82/13
Eine Einkommensteuererklärung muss eigen-
händig unterschrieben sein. Eigenhändigkeit 
der Unterschrift bedeutet, dass sie von der 
Hand des Steuerzahlers stammen muss. Eine 
Blankounterschrift reicht nicht aus (BFH-Urteil 
vom 7. November 1997, VI R 45/97, BStBl 1998 
II, S. 54).

Eine Einkommensteuererklärung kann auch 
wirksam per Fax an das Finanzamt übermittelt 
werden. Für die Einkommensteuererklärung 
gilt insoweit nichts anderes als für die Über-
mittlung fristwahrender Schriftsätze. Für die ist 
höchstrichterlich entschieden, dass eine Über-
mittlung per Telefax in allen Gerichtszweigen 
uneingeschränkt zulässig ist.

Person und Inhalt der Erklärung müssen ein-
deutig festgestellt werden können. Außerdem 
muss klar sein, dass es sich nicht lediglich um 
einen Entwurf handelt. Durch das Erforder-
nis der Schriftlichkeit wird dies sichergestellt. 
Diese Zwecke werden auch bei der Übermitt-
lung einer Einkommensteuererklärung per Fax 
gewahrt. Dabei ist nicht erforderlich, dass der 
Steuerzahler den Inhalt der Erklärung tatsäch-
lich in vollem Umfang zur Kenntnis genommen 
hat. Mit der auf der Erklärung geleisteten Un-
terschrift macht er sich deren Inhalt zu eigen 
und übernimmt dafür die Verantwortung.

Eine Einkommens-

steuererklärung kann 

wirksam per Fax an das 

Finanzamt übermittelt 

werden. 

AnsAMMlunGsrÜckstellunG und stIchtAGsprInzIp

 ■ BFH-Urteil vom 2 . Juli 2014, I R 46/12
Auch beim Ausweis von Ansammlungsrück-
stellungen ist das Stichtagsprinzip zu beachten. 
Zu jedem Bilanzstichtag ist daher der voraus-
sichtliche Aufwand zu schätzen und danach 
auch die restliche Laufzeit bis zum Anfall der 
Kosten. Die ursprüngliche Laufzeit eines ent-
sprechenden Vertrags ist deshalb zu jedem Bi-
lanzstichtag neu zu beurteilen.

Eine GmbH betrieb einen Handel mit Natur- 
und Kunststeinen auf einem zunächst von 1984 
bis 1991, dann bis 2011 und zuletzt bis Juni 2018 
gemieteten Grundstück. Nach dem Mietvertrag 
musste die GmbH alle Anlagen, Einrichtungen 
und verlegten Leitungen zum Mietende besei-
tigen, sofern nicht ein Nachmieter die Baulich-
keiten und die Beseitigungspflicht übernähme. 
Die GmbH hatte für die vollen Abbruchkosten 
Rückstellungen gebildet, ohne diese abzuzinsen.

Die ursprüngliche 

Laufzeit eines entspre-

chenden Vertrags ist zu 

jedem Bilanzstichtag 

neu zu beurteilen. 

perIOdenGerechte zuOrdnunG  
WIederkehrender BetrIeBsAusGABen

 ■ BFH-Urteil vom 11 . November 2014,  
VIII R 34/12

Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzuset-
zen, in dem sie geleistet worden sind. Regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben, die bei dem 
Steuerzahler kurze Zeit (zehn Tage) vor Beginn 
oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalender-
jahres angefallen sind, zu dem sie wirtschaftlich 

gehören, gelten als in diesem Kalenderjahr ab-
geflossen.

Ein Freiberufler war der Ansicht, dass eine am 
11. Januar 2010 gezahlte Umsatzsteuervoraus-
zahlung für das IV. Quartal 2009 als Betriebs-
ausgabe bei den Einkünften aus selbstständiger 
Arbeit für das Jahr 2009 zu berücksichtigen war. 

Letztlich entschied der Bundesfinanzhof, dass 
in dem entschiedenen Fall spätestens ab In-
krafttreten des Alterseinkünftegesetzes kein 
Vertrauensschutz auf die frühere Befreiung von 

der Pflicht zur Abgabe der Steuererklärungen 
mehr bestand. Durch das Alterseinkünftegesetz 
war die Besteuerung der Renten zum 1. Janu-
ar 2005 neu geordnet worden.
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Das Finanzamt erkannte einen Betriebsausga-
benabzug nicht an, da die Umsatzsteuervoraus-
zahlung erst im Jahr 2010 abgeflossen sei.

Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass eine 
Verlängerung des Zehn-Tage-Zeitraums nicht 
in Frage kommt. Fällt die Zahlungsfrist für die 
Umsatzsteuer auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, so verlängert sie sich bis zum nächs-
ten Werktag. Wenn dieser dann außerhalb des 
Zehn-Tage-Zeitraums liegt, ist die Regelung für 
wiederkehrende Einnahmen oder Ausgaben 
nicht anzuwenden.

Hinweis: 

Wenn die Umsatzsteuervorauszahlung noch 
bei der Gewinnermittlung des abgelaufenen 
Veranlagungszeitraums berücksichtigt werden 
soll, muss die letzte Umsatzsteuervoranmel-
dung eines Veranlagungszeitraums ggf. noch 
vor Ablauf der Abgabefrist übertragen werden. 
Im entschiedenen Fall hätte die Übertragung 
der Voranmeldung am 8. Januar 2010 erfolgen 
müssen.

nIchtAnWendunG der ABFärBereGelunG  
BeI GeWerBlIchen eInkÜnFten

 ■ BFH-Urteile vom 27 . August 2014, VIII 
R 6/12, VIII R 16/11

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs entfaltet eine Personengesellschaft 
nur dann eine Tätigkeit, die die Ausübung eines 
freien Berufs im Sinne des Einkommensteuer-
gesetzes darstellt, wenn sämtliche Gesellschaf-
ter die Merkmale eines freien Berufs erfüllen. 
Die Voraussetzungen der Freiberuflichkeit kön-
nen nicht von der Personengesellschaft selbst, 
sondern nur von natürlichen Personen erfüllt 
werden. Das Handeln der Gesellschafter in ih-
rer gesamthänderischen Verbundenheit und 
damit das Handeln der Gesellschaft darf kein 
Element einer nicht freiberuflichen Tätigkeit 
enthalten.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die 
Einkünfte einer GbR, die hauptsächlich Ein-
künfte aus selbstständiger Arbeit erzielt und 
daneben in geringem Umfang eine gewerbliche 
Tätigkeit ausübt, dann nicht insgesamt zu ge-
werblichen Einkünften umqualifiziert werden 
(sog. Abfärbewirkung), wenn die gewerblichen 
Umsätze eine Bagatellgrenze in Höhe von 3 % 
der Gesamtnettoumsätze und zusätzlich den 
Betrag von 24.500 Euro im Veranlagungszeit-
raum nicht übersteigen. Im Streitfall waren die 
Gesellschafter der GbR als Rechtsanwälte und 
Insolvenzverwalter tätig.

In einem weiteren Fall hatte eine Gesangsgrup-
pe Merchandisingartikel in Höhe von 5.000 Euro 
verkauft. Auch in dem Fall überstiegen die Um-
sätze aus gewerblicher Tätigkeit nicht die neu 
festgesetzten Grenzen.

Keine Abfärbewirkung, 

wenn die gewerblichen 

Umsätze eine Bagatell-

grenze in Höhe von 3 % 

der Gesamtnettoumsät-

ze und zusätzlich den 

Betrag von 24.500 Euro 

nicht übersteigen. 

FreMdÜBlIchkeIt Versus  
Verdeckte GeWInnAusschÜttunG 

 ■ BFH-Beschluss vom 8 . Oktober 2014,  
I B 96/13

Zahlungen einer Kapitalgesellschaft (z. B. 
GmbH) an ihre Gesellschafter werden u. a. nur 
dann als Betriebsausgaben anerkannt, wenn sie 
fremdüblich sind, das heißt dem entsprechen, 
was auch fremde Dritte untereinander verein-
bart hätten. Wird die sog. Fremdüblichkeit ver-
neint, mindert die Ausgabe nicht das Einkom-
men der Gesellschaft und damit die Steuerlast, 
sondern stellt eine verdeckte Gewinnausschüt-

tung dar. Dies gilt auch dann, wenn die Verein-
barung für die Gesellschaft günstig ist.

Der Bundesfinanzhof hat die dahin geltende 
Rechtsprechung jetzt für einen Fall bestätigt, 
in dem eine nicht überhöhte Pacht für einen 
Firmenwert gezahlt wurde, die Ermittlung der 
Pachthöhe aber unüblich war, da sie von der 
Gewinnentwicklung der Verpächterin abhängig 
war.

Auch für Kapitalge-

sellschaften günstige 

Vereinbarungen mit 

Gesellschaftern können 

verdeckte Gewinnaus-

schüttungen mangels 

Fremdüblichkeit sein. 

Keine Verlängerung 

des Zeitraums „kurze 

Zeit“ bei Zahlung der 

Umsatzsteuer. 
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Jede Kapitalforderung, 

die über eine länge-

re Zeit als ein Jahr 

gestundet ist, enthält 

einen Zinsanteil. 

zInsAnteIle In kAuFpreIsrAten

 ■ BFH-Beschluss vom 8 . Oktober 2014, VIII B 
115/13

Wird die Kaufpreisforderung aus einem Grund-
stücksverkauf für mehr als ein Jahr gestundet, 
enthalten die zwischen Besitzübergang und 
Fälligkeit des Kaufpreises zu zahlenden Raten 
einen Zinsanteil.

Ein Mann verkaufte im September 2005 sein 
Wohngrundstück. Der Nutzen- und Lasten-
wechsel erfolgte zum 1. April 2006. Die Käu-
fer zahlten auf den Kaufpreis ab diesem Da-
tum Teilbeträge von monatlich mindestens 
2.000 Euro. Der gesamte restliche Kaufpreis war 
am 31. März 2011 fällig. Zinszahlungen wurden 
weder vereinbart noch ausgeschlossen. Das Fi-
nanzamt meinte, die in einem Jahr gezahlten 
Raten von 24.000 Euro enthielten einen Zins-
anteil von 4.344 Euro und besteuerte diesen als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen.

Der Bundesfinanzhof bestätigte das Finanz-
amt. Jede Kapitalforderung, die über eine länge-
re Zeit als ein Jahr gestundet ist, enthält einen 
Zinsanteil. Bei wirtschaftlicher Betrachtungs-
weise ist in Fällen langfristig gestundeter Zah-
lungsansprüche davon auszugehen, dass der 
Schuldner bei alsbaldiger Zahlung weniger hät-
te zahlen müssen als bei späterer Zahlung, so-
dass der erst später gezahlte Betrag einen Zins-
anteil enthält. Außerdem seien die monatlich 
zu zahlenden Teilbeträge auch ein Entgelt für 
die vorzeitige Besitzüberlassung vor der Kauf-
preisfälligkeit gewesen.

Bei der Berechnung des Zinsanteils ging das 
Finanzamt von dem im Bewertungsgesetz 
(§  12  Abs. 3 BewG) festgelegten Zinssatz von 
5,5 % aus, obwohl der marktübliche Zins nach-
weislich geringer war. Auch daran hielt der 
Bundesfinanzhof fest (unter Hinweis auf sein 
Urteil vom 27. November 2013, II R 25/12, BFH/
NV 2014, S. 537).

BIlAnzIelle BehAndlunG VOn  
sAnIerunGszuschÜssen An GMBh

 ■ BFH-Urteil vom 7 . Mai 2014, X R 19/11
Befindet sich eine GmbH in einer wirtschaft-
lichen Krise, wollen die Gesellschafter diese 
häufig retten. Hierfür gibt es mehrere Möglich-
keiten. Eine davon ist der sog. Sanierungszu-
schuss. Wie er in der Steuerbilanz zu behandeln 
ist, hat der Bundesfinanzhof in folgendem Fall 
entschieden.

Ein Einzelunternehmer hatte im Rahmen einer 
sog. Betriebsaufspaltung sein Anlagevermögen 
an eine GmbH verpachtet, deren alleiniger Ge-
sellschafter er war. Die GmbH-Anteile gehörten 
deshalb zum Betriebsvermögen seines Einzel-
unternehmens. Als es der GmbH schlecht ging, 
zahlte er ihr Sanierungszuschüsse, die er als 
Betriebsausgabe in seinem Einzelunternehmen 
geltend machte.

Das Gericht entschied, dass die Zuschüsse 
nur dann steuerlich sofort abzugsfähig sind, 
wenn sie ausschließlich der Abwendung der 
Insolvenz dienen. Wenn sie aber auch der 
Wiederherstellung der Ertragsfähigkeit der 
GmbH dienen, sind sie als verdeckte Einlagen 
nachträgliche Anschaffungskosten der GmbH-
Beteiligung und zu aktivieren. In diesem Falle 
ist an jedem Bilanzstichtag zu überprüfen, wie 
hoch der Teilwert der GmbH-Beteiligung ist. 
Liegt er dauerhaft unter den Anschaffungskos-
ten inklusive der verdeckten Einlagen, ist eine 
Teilwertabschreibung zulässig. Den niedrigeren 
Teilwert muss der Unternehmer nachweisen.

Zuschüsse sind nur 

dann steuerlich sofort 

abzugsfähig, wenn sie 

ausschließlich der Ab-

wendung der Insolvenz 

dienen.   
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zWeItWOhnunG BeI  
dOppelter hAushAltsFÜhrunG

 ■ BFH-Urteil vom 26 . Juni 2014, VI R 59/13
Eine doppelte Hausführung liegt vor, wenn ein 
Steuerpflichtiger außerhalb des Ortes, in dem 
er einen eigenen Hausstand unterhält, beruf-
lich tätig ist und auch am Ort der Berufstätig-
keit übernachtet (Zweitwohnung). Notwendige 
Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer 
wegen einer aus beruflichem Anlass begründe-
ten doppelten Haushaltsführung enstehen, sind 
Werbungskosten. 

Ein Wohnen am Beschäftigungsort ist dann 
gegeben, wenn es dem Arbeitnehmer möglich 
ist, von dieser Wohnung aus seine Arbeitsstätte 
täglich aufzusuchen. Auch wenn die Zweitwoh-
nung näher am Familienwohnsitz als an der 

Arbeitsstätte liegt, spricht das nicht gegen die 
berufliche Veranlassung der Wohnungswahl.

Grundsätzlich ist die Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte ein wesentliches 
Indiz dafür, ob eine doppelte Haushaltsführung 
beruflich veranlasst ist. Dies ist jedoch nicht al-
lein entscheidend. Das gilt insbesondere dann, 
wenn andere Kriterien eine wesentliche Rolle 
spielen. Neben der verkehrsgünstigeren Lage 
der Wohnung können auch andere Gründe, wie 
z. B. Einrichtungen am Ort des Zweitwohnsit-
zes, die für die berufliche Tätigkeit nicht nur 
von nachrangiger Bedeutung sind, ein Indiz 
für die berufliche Veranlassung der Wohnungs-
wahl sein.

Die Entfernung zwi-

schen Wohnungs- und 

Arbeitsstätte ist nicht 

allein entscheidend, ob 

eine doppelte Haus-

haltsführung beruflich 

veranlasst ist.  

dOppelte hAushAltsFÜhrunG - 
MehrGenerAtIOnenhAushAlt

 ■ BFH-Urteil vom 5 . Juni 2014, VI R 76/13
Ein Kind kann die Kosten seiner Unterbringung 
am Arbeitsort auch dann als doppelte Haus-
haltsführung geltend machen, wenn es seinen 
Haupthausstand nicht allein, sondern im Rah-
men eines Mehrgenerationenhaushalts mit sei-
nen Eltern führt.

Bei älteren, wirtschaftlich selbstständigen, be-
rufstätigen Kindern, die mit ihren Eltern oder 
einem Elternteil in einem gemeinsamen Haus-

halt leben, ist davon auszugehen, dass sie die 
Führung des Haushalts maßgeblich mitbestim-
men, sodass ihnen dieser Hausstand als eigener 
zugerechnet werden kann.

Das Kind muss auch keine besondere finanziel-
le Verantwortung für den gemeinsamen Haus-
stand, z. B. durch die gleichmäßige Beteiligung 
an den laufenden Haushalts- und Lebenshal-
tungskosten, übernehmen.

Die Unterbringung am 

Arbeitsort kann auch 

im Rahmen eines Mehr-

generationenhaushaltes  

erfolgen.  

VerpFleGunGsMehrAuFWendunGen  
BeI WeGzuG VOM BeschäFtIGunGsOrt

 ■ BFH-Beschluss vom 8 . Oktober 2014,  
VI R 7/13

Ein Arbeitnehmer hatte seinen Wohnsitz am 
Beschäftigungsort. Nach seiner Heirat zog er 
mit seiner Frau an einen anderen Ort. Er nutz-
te die am Beschäftigungsort aus beruflichen 
Gründen beibehaltene Wohnung als Zweit-
wohnung weiter. Für die ersten drei Monate 
nach der Begründung des Familienwohnsit-
zes machte der Arbeitnehmer in seiner Ein-
kommensteuererklärung Verpflegungsmehr-
aufwendungen aufgrund seiner vorliegenden 
doppelten Haushaltsführung geltend. Das Fi-

nanzamt lehnte seinen Antrag ab, weil er be-
reits vor seinem Umzug länger als drei Monate 
am Beschäftigungsort gewohnt habe. Dadurch 
sei die dreimonatige Frist zur Geltendmachung 
von Verpflegungsmehraufwendungen abgelau-
fen.

Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass eine be-
ruflich begründete doppelte Haushaltsführung 
vorlag. Dies ist der Fall, wenn zu einer aus 
beruflichen Gründen am Beschäftigungsort 
unterhaltenen Wohnung ein zweiter Haus-
halt begründet wird. Dies gilt auch, wenn der 

Mit Umwidmung 

beginnt die Dreimo-

natsfrist für Ab-

zugsfähigkeit von 

Verpflegungsmehrauf-

wendungen.   
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dIchtheItsprÜFunG Als  
steuerBeGÜnstIGte hAndWerkerleIstunG

 ■ BFH-Urteil vom 6 . November 2014,  
VI R 1/13

Der nachfolgende Fall zeigt, wie kleinlich die 
Finanzverwaltung sich in vielen Fällen zeigt: 
Ein Finanzamt hatte den Abzug der Kosten 
von 357  Euro für eine Dichtheitsprüfung der 
privaten Abwasserleitung als steuerermäßigen-
de Handwerkerleistung mit der Begründung 
abgelehnt, die Dichtheitsprüfung sei wie eine 
vom TÜV durchzuführende Sicherheitsprüfung 
im Gegensatz zur Wartung der Anlage mit ei-
ner Gutachtertätigkeit vergleichbar und daher 
nicht begünstigt.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
die Dichtheitsprüfung der Abwasserleitung 
der Überprüfung der Funktionsfähigkeit einer 
Hausanlage gedient hat und somit als vorbeu-
gende Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen ist. 

Die regelmäßige Überprüfung von Geräten und 
Anlagen auf deren Funktionsfähigkeit sichert 
die nachhaltige Nutzbarkeit, dient der Vorbeu-
gung von Schäden und gehört damit zu den 
Instandhaltungen. Die Aufwendungen können 
als steuerermäßigte Handwerkerleistung nach 
§ 35a EStG berücksichtigt werden. 

BFH beurteilt die 

Dichtheitsprüfung der 

Abwasserleitung als 

vorbeugende Erhal-

tungsmaßnahme. 

 ■ BFH-Urteil vom 8 . Mai 2014, III R 21/12
Voraussetzung für einen Kindergeldanspruch 
ist u. a., dass der Berechtigte im Inland einen 
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. Ein angemietetes Zimmer erfüllt diese 
Voraussetzungen nur, wenn es sich um eine auf 
Dauer zum Bewohnen geeignete Räumlichkeit 

handelt. Außerdem muss die Wohnung mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit tatsächlich zu 
Wohnzwecken genutzt werden. Allein die Tat-
sache, dass der Mieter sich beim Einwohner-
meldeamt angemeldet hat, reicht für die An-
nahme eines Wohnsitzes nicht.

WOhnsItz IM InlAnd Als VOrAussetzunG  
FÜr eInen kInderGeldAnspruch

Die Wohnung muss mit 

einer gewissen Regel-

mäßigkeit tatsächlich 

zu Wohnzwecken 

genutzt werden. 

Überwiegende Nutzung 

der elterlichen Woh-

nung in den ausbil-

dungsfreien Zeiten 

stellt Wohnsitz im 

Inland dar. 

kInderGeldAnspruch BeI  
MehrJährIGeM AuslAndsstudIuM

 ■ BFH-Urteil vom 25 . September 2014,  
III R 10/14

Absolviert ein Kind ein Studium im Ausland, 
kann man nicht ohne Weiteres von der Beibe-
haltung des Inlandswohnsitzes ausgehen.

Steht die elterliche Wohnung dem Kind wei-
terhin zur Verfügung und nutzt das Kind diese 

Wohnung zumindest überwiegend in den aus-
bildungsfreien Zeiten, sind die Voraussetzun-
gen für einen Inlandswohnsitz gegeben. 

Dagegen reichen kurze Besuche bei den Eltern 
regelmäßig nicht aus. Dies ist z. B. dann der Fall, 
wenn sich das Kind nur zwei bis drei Wochen 
im Jahr besuchsweise dort aufhält.

Haupthausstand aus privaten Gründen vom 
Beschäftigungsort wegverlegt wird. Deshalb ist 
auch die Geltendmachung von Mehraufwen-
dungen für Verpflegung zulässig. Während des 
berücksichtigungsfähigen Dreimonatzeitraums 

ist es unbedeutend, ob der Ansatz zu einer of-
fensichtlich unzutreffenden Besteuerung füh-
ren kann, ob überhaupt ein erhöhter Verpfle-
gungsmehraufwand anfällt.
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Kein Vorsteuerabzug 

bei Vorliegen einer 

fehlerhaften Rech-

nung, möglich ist der 

Vorsteuerabzug nur im 

Billigkeitsverfahren. 

uMsAtzsteuerlIche VOrAussetzunGen  
An rechnunGen

 ■ FG Köln, Urteil vom 12 . März 2014,  
4 K 2374/10 (Revision eingelegt, Az . BFH: XI 
R 22/14)

Die in Rechnungen gesondert ausgewiesene 
Steuer ist als Vorsteuer nur abzugsfähig, wenn 
die Rechnung die erforderlichen Voraussetzun-
gen erfüllt. Die Rechnung muss u. a. grundsätz-
lich den vollständigen Namen und die vollstän-
dige Anschrift des leistenden Unternehmers 
und des Leistungsempfängers enthalten. Aus 
Rechnungen mit fehlerhafter Anschrift des leis-
tenden Unternehmers ist der Abzug von Vor-
steuer zu versagen.

Das trotz einer fehlerhaften Anschrift der leis-
tende Unternehmer auf andere Weise ermittelt 
werden kann, ist nach einem Urteil des Finanz-
gerichts Köln für die Frage, ob die materiell-
rechtlichen Voraussetzungen für den Vorsteu-
erabzug vorliegen, ohne Bedeutung. 

Das Gericht lässt den Vorsteuerabzug selbst 
dann nicht zu, wenn der Leistungsempfänger 
alles ihm Mögliche getan hat, um sich von der 
Ordnungsmäßigkeit der Rechnung zu überzeu-
gen und die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung von Vertrauensschutz vorliegen. Allenfalls 
kann der Vorsteuerabzug in einem solchen Fall 
im Billigkeitsverfahren (z. B. Erlass) gewährt 
werden.

VOrsteuerABzuG BeI Verlust der rechnunGen

 ■ BFH-Urteil vom 23 . Oktober 2014, V R 23/13
Ein Unternehmer kann sein Recht auf Vorsteu-
erabzug erst dann ausüben, wenn er im Besitz 
einer ordnungsgemäßen Rechnung ist. Er trägt 
die Darlegungs- und Feststellungslast, muss bei 
Verlust der Rechnung also nachweisen, dass er 
Leistungen von einem Unternehmer für sein 
Unternehmen bezogen hat und eine ordnungs-
gemäße Rechnung in Besitz hatte. Dafür stehen 
ihm alle nach der Finanzgerichtsordnung ver-
fahrensrechtlich zulässigen Beweismittel offen 
(z. B. Kopien oder Zeugen). 

Ein Beweisantrag auf Vernehmung von Zeugen 
ist nur dann hinreichend substantiiert, wenn er 
sich auf das Vorliegen einer Originalrechnung 
für eine konkret bezeichnete Eingangsleistung 
bezieht.Besitz einer ordnungs-

gemäßen Rechnung 

muss nachgewiesen 

werden.  

 ■ FG Düsseldorf, Urteil vom 23 . Mai 2014,  
1 K 1723/13 (Revision eingelegt, Az . BFH: V 
R 63/14)

Das Zur-Verfügung-Stellen von Parkplätzen auf 
dem Betriebsgelände ist nach Auffassung der 
Finanzverwaltung eine nicht umsatzsteuerbare 
Leistung, die überwiegend durch das betriebli-
che Interesse des Arbeitgebers veranlasst ist.

Eine andere Auffassung vertritt das Finanzge-
richt Düsseldorf. Das Gericht entschied, dass 
die Parkraumüberlassung durch einen Arbeit-

geber an seine Arbeitnehmer gegen Entgelt 
der Umsatzbesteuerung unterliegt. Die Park-
raumüberlassung ist danach auch dann eine 
steuerpflichtige sonstige Leistung, wenn sie 
überwiegend durch das betriebliche Interesse 
des Arbeitgebers veranlasst ist. Die verbilligte 
Überlassung des Parkraums steht der Annahme 
eines steuerpflichtigen Leistungsaustausches 
nicht entgegen.

Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof 
diese Auffassung bestätigt.

uMsAtzsteuerlIche BehAndlunG VOn  
pArkrAuMÜBerlAssunG An ArBeItnehMer

Parkraumüberlassung 

gegen (nicht kosten-

deckendes) Entgelt an 

den Arbeitnehmer ist 

umsatzsteuerpflichtig. 
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VOrsteuerABzuG In BruchteIlsGeMeInschAFt

 ■ BFH-Urteil vom 28 . August 2014, V R 49/13
Erwerben mehrere Landwirte gemeinsam einen 
Mähdrescher, den sie sodann ohne gesondertes 
Entgelt im Rahmen ihres jeweiligen landwirt-
schaftlichen Betriebs nutzen, sind die einzelnen 
Mitglieder der Bruchteilsgemeinschaft unmit-
telbar Leistungsempfänger bei der Lieferung 
des Mähdreschers. Sie können deshalb den auf 
sie entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer aus 
dem Einkauf des Mähdreschers als Vorsteuer 
abziehen. Die Bruchteilsgemeinschaft als sol-
che ist nicht Unternehmerin, da sie keine eige-
ne wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.

Erwirbt ein Miteigentümer den Miteigentum-
santeil eines anderen Miteigentümers, liegt ein 
unmittelbarer Leistungsaustausch zwischen 
den beiden Miteigentümern vor, sodass der Er-
werber die ihm vom Veräußerer in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen 
kann.

Weist der Veräußerer in der Rechnung die Um-
satzsteuer zu niedrig aus, so kann der Leis-
tungsempfänger gleichwohl die in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen. 
Eine zu niedrig ausgewiesene Umsatzsteuer ist 
(im Gegensatz zu einer zu hoch ausgewiese-
nen Umsatzsteuer) eine gesetzlich geschuldete 
Steuer.

Bruchteilsgemeinschaft 

ist nur bei Ausführung 

eigener steuerbarer 

Leistungen  Unter-

nehmerin und als 

Leistungsempfängerin 

zum Vorsteuerabzug 

berechtigt. 

 ■ BFH-Urteil vom 8 . Oktober 2014, V R 56/13
Die unentgeltliche Überlassung einer Woh-
nung durch eine Kapitalgesellschaft an ihre 
Arbeitnehmer führt nach Auffassung des Bun-
desfinanzhofs regelmäßig dazu, dass die Ka-
pitalgesellschaft die hierfür auf notwendige 
Eingangsleistungen entfallende Umsatzsteuer 
nicht als Vorsteuer abziehen kann. Die Ein-
gangsleistungen stehen nicht in unmittelba-
rem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 
Tätigkeit der Kapitalgesellschaft. Übernach-
tungsleistungen, die ein Unternehmer an seine 
Arbeitnehmer erbringt, gehören nur dann zur 
wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmers, 

wenn sie im überwiegenden betrieblichen In-
teresse des Arbeitgebers bewirkt werden (z. B. 
Übernachtungsleistungen anlässlich einer 
Dienstreise oder einer sonstigen Auswärtstä-
tigkeit des Arbeitnehmers). Bei langfristiger 
Überlassung einer Wohnung steht das private 
Wohnbedürfnis des Arbeitnehmers im Vorder-
grund.

Bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 
2010 angeschafft oder hergestellt worden sind, 
scheidet ein Vorsteuerabzug auch bei entgeltli-
cher Überlassung der Wohnung aus.

VOrsteuerABzuG BeI unentGeltlIcher  
ÜBerlAssunG eIner WOhnunG

Regelmäßig kein 

Vorsteuerabzug bei 

unentgeltlich lang-

fristiger Überlassung 

einer Wohnung durch 

eine GmbH an ihren 

Geschäftsführer. 

 ■ BFH-Urteil vom 2 . September 2014,  
IX R 50/13

Ein Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die 
durch den Wechsel im Gesellschafterbestand 
ausgelöste Grunderwerbsteuer als Anschaf-
fungskosten im Rahmen der AfA zu berücksich-
tigen sei.

Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Ge-
genstand der Besteuerung nach dem Grund-
erwerbsteuergesetz ist nicht die geänderte 

Sachherrschaft in der Person des einzelnen 
Neugesellschafters oder auch mehrerer. Auf 
der Ebene der Gesellschaft als grundbesitzende 
Gesamthand liegt daher ertragsteuerlich keine 
„Anschaffung“ des Bürogebäudes vor, sondern 
sofort abziehbare Werbungskosten der Perso-
nengesellschaft. Der Grundbesitz befindet sich 
nach dem Wechsel im Gesellschafterbestand 
unverändert im zivilrechtlichen und wirtschaft-
lichen Eigentum der Gesellschafter.

Grunderwerbsteuer bei 

Gesellschafterwechsel 

stellt keine Anschaf-

fungskosten dar. 

GrunderWerBsteuer AuFGrund eInes Wechsels 
IM GesellschAFterBestAnd
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OFD Karlsruhe aktua-

lisiert Verfügung zur 

Geschäftsveräußerung 

im Ganzen.

Aktuelles Aus der FInAnzVerWAltunG

 ■ OFD Karlsruhe, Verfügung vom 19 . Febru-
ar  2015, S . 7100b

Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräuße-
rung im Ganzen unterliegen nicht der Umsatz-
steuer. Welche Voraussetzungen und Folgen an 
dieses steuerrechtliche Institut geknüpft sind, 
stellt die OFD Karlsruhe mit Verfügung vom 19. 
Februar 2015 dar.

Der Veräußerer muss dem Erwerber grund-
sätzlich alle wesentlichen Grundlagen seines 
Unternehmens oder Teilbetriebs übereignen, 
damit eine Geschäftsveräußerung im Ganzen 
angenommen werden kann (Abschn. 1.5 Abs. 
1 Satz 1 UStAE). Ausnahmsweise dürfen aber 
einzelne wesentliche Betriebsgrundlagen vom 
Unternehmer zurückbehalten werden, sofern 
er diese (langfristig) an den Erwerber vermietet 
oder verpachtet.

Der Erwerber muss ebenfalls Unternehmer sein 
und das erworbene Unternehmen fortführen. 
Sofern der Erwerber erst aufgrund der Fortfüh-
rung des erworbenen Unternehmens Unter-
nehmer wird, ist dies ausreichend.

Eine begünstigte Geschäftsveräußerung liegt 
aber nicht vor, wenn der Erwerber das über-
nommene Geschäft sofort abwickeln will.

Eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im 
Ganzen kann auch vorliegen, wenn von mehre-
ren vermieteten Grundstücken ein Grundstück 
veräußert wird, der Erwerber den Mietvertrag 
fortführt und dabei ein gesondert geführter 
Betrieb im Ganzen übereignet wird. Zu beach-
ten ist, dass umsatzsteuerrechtlich von einem 
gesondert geführten Betrieb ausgegangen wer-
den kann, wenn eine Teilbetriebsveräußerung 
i. S. d. Einkommensteuerrechts (R 16 Abs. 3 
EStR) vorliegt. Ein vermietetes Grundstück ist 
als wirtschaftlich selbstständiger Teilbetrieb zu 
werten.

Keine Geschäftsveräußerung liegt nach der 
BFH-Rechtsprechung hingegen vor, wenn der 
Veräußerer eines Grundstücks dessen Vermie-
tung bereits vor dem Verkauf eingestellt hatte 
oder wenn das Grundstück an den bisherigen 
alleinigen Mieter veräußert wird.

Im Zuge einer Geschäftsveräußerung im Gan-
zen tritt der Erwerber umsatzsteuerlich in die 
Fußstapfen des Veräußerers (§ 1 Abs. 1a Satz 3 
UStG), was sich bei der Vorsteuerberichtigung 
nach § 15a UStG auswirkt. Zu beachten ist in 
diesem Zusammenhang, dass die Geschäftsver-
äußerung selbst keine Vorsteuerberichtigung 
nach sich zieht; auch wird der Berichtigungs-
zeitraum des § 15a UStG durch sie nicht un-

GeschäFtsVeräusserunG IM GAnzen 

Landzuteilung im Flur-

bereinigungsverfahren 

nur insoweit grunder-

werbsteuerpflichtig, als 

der Wert der zuge-

teilten Grundstücke 

den der eingebrachten 

übersteigt. 

GrunderWerBsteuer IM  
FlurBereInIGunGsVerFAhren

 ■ BFH-Urteil vom 22 . Oktober 2014, II R 10/14
Erhält der Teilnehmer eines Flurbereinigungs-
verfahrens für die eingebrachten Grundstücke 
andere Grundstücke zugeteilt, ist dieser Erwerb 
regelmäßig von der Grunderwerbsteuer befreit. 

Erhält er allerdings mehr Land zugeteilt, als er 
eingebracht hat (z. B. weil ein anderer Teilneh-

mer gegen Geldabfindung auf eine Landabfin-
dung zu seinen Gunsten verzichtet), unterliegt 
dieser Mehrerwerb der Grunderwerbsteuer. Ein 
„Mehrerwerb“ liegt allerdings nur insoweit vor, 
als der Wert aller im betreffenden Flurbereini-
gungsverfahren zugeteilten Grundstücke den 
Wert aller eingebrachten Grundstücke über-
steigt.
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terbrochen, sondern durch den Erwerber fortgeführt 
(§ 15a Abs. 10 UStG). Dies hat zur Folge, dass der 
Erwerber eine Vorsteuerberichtigung vornehmen 
muss, wenn sich bei ihm innerhalb des restlichen Be-
richtigungszeitraums der Prozentsatz der vorsteuer-
unschädlichen Nutzung ändert. Um den Erwerber in 
die Lage einer Korrektur der Vorsteuer zu versetzen, 
muss der Veräußerer ihm gegenüber folgende Anga-
ben machen (§ 15a Abs. 10 Satz 2 UStG):

 ■ Vorsteuer, die insgesamt für die Anschaffung 
oder Herstellung angefallen ist

 ■ Beginn der erstmaligen Verwendung des Gegen-
standes

 ■ Prozentsatz der vorsteuerunschädlichen Nut-
zung im Kalenderjahr der erstmaligen Verwen-
dung

 ■ zugrunde gelegte Nutzungsdauer

Die OFD weist die Finanzämter der Veräußererseite 
in ihrer Verfügung an, eine Kopie des entsprechenden 
Überwachungsblattes an die Finanzämter der Erwer-
berseite zu schicken, damit diese den restlichen Be-
richtigungszeitraum überwachen können.

Da eine Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht um-
satzsteuerbar ist, darf in der Rechnung keine Umsatz-
steuer ausgewiesen werden. Sofern dies nicht beach-
tet wurde, so schuldet der Veräußerer diese Steuer 
nach § 14c Abs. 1 UStG (unrichtiger Steuerausweis). 
Folgender Ausweg bietet sich dem Unternehmer 
in diesem Fall jedoch an: Er kann den unrichtigen 
Steuerausweis gegenüber dem Leistungsempfänger 
für ungültig erklären – wobei diese Erklärung dem 
Leistungsempfänger tatsächlich zugehen muss. Hat 
er den unrichtigen Steuerausweis für ungültig erklärt, 
kann er die § 14c-I-Steuer jedoch nur berichtigen, 
wenn der Empfänger der Rechnung keinen Vorsteu-
erabzug durchgeführt hat oder die geltend gemachte 
Vorsteuer an die Finanzbehörden zurückgezahlt wur-
de (Beseitigung der Gefährdung des Steueraufkom-
mens).

Zu beachten ist ferner, dass der erwerbende Unter-
nehmer aus einem unrichtigen Steuerausweis keinen 
Vorsteuerabzug geltend machen darf, weil er nur die 
gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und 
sonstige Leistungen als Vorsteuer abziehen kann. So-
fern er einen Vorsteuerabzug dennoch (zu Unrecht) 
geltend gemacht hat, sollen die Finanzämter den Ab-
zug rückwirkend versagen.
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Russell
    Bedford

Die Unternehmen der DOMUS beraten 
seit 30 Jahren erfolgreich Unterneh-
men der verschiedensten Branchen 
vom Gesundheitswesen bis hin zur 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 
dem traditionellen Branchenschwer-
punkt unserer Unternehmensgruppe . 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum 
an maßgeschneiderten Prüfungs- und 

Beratungsleistungen, die durch unsere 
Experten unterschiedlichster Fachrich-
tungen kontinuierlich weiterentwickelt 
werden .

Die DOMUS AG ist Mitglied von Russell 
Bedford International, einem Netzwerk 
von unabhängigen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaften mit 

mehr als 290 Büros in über 100 Ländern, 
deren Mitarbeiter uns und unseren 
Mandanten mit umfassendem landes- 
und branchenspezifischem Know-how 
zur Verfügung stehen .

Die WTS Wohnungswirtschaftliche 
Treuhand in Sachsen GmbH wurde vom 
Verband Sächsischer Wohnungsgenos-
senschaften e.V . im Jahr 1994 in Dres-
den gegründet.  

Der Verband ist alleiniger Gesellschafter 
des Unternehmens. Als Treuhand be-
raten wir die Mitglieder des Verbandes 
Sächsischer Wohnungsgenossenschaf-
ten e. V. bei der Lösung betriebswirt-
schaftlicher und steuerrechtlicher Auf-
gabenstellungen.

In Kooperation mit den Unternehmen 
der DOMUS sind wir der Ansprechpart-
ner für Wohnungsunternehmen, die 
nicht Mitglied des Verbandes sind.

Als Treuhand kennen wir die beson-
dere Situation der Wohnungsgenos-
senschaften in der Region und haben 
unsere Leistungen und Produkte den 
aktuellen Anforderungen angepasst. Der 
Schwerpunkt unserer Beratung liegt da-
rin, gemeinsam mit dem Unternehmen 
an Lösungsansätzen für eine langfristig 

gesicherte Unternehmensentwicklung 
zu arbeiten. Ausgerichtet auf den Bedarf 
und die Anforderungen aller Partner der 
Wohnungswirtschaft beraten wir unse-
re Mandanten im operativen Tagesge-
schäft und strategisch auf dem Weg in 
die Zukunft. 

In Kooperation mit der DOMUS stellen 
wir Ihnen die Steuermitteilungen zur 
Verfügung. 
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